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eine planmässige und nicht auf die Freiwilligkeit

beschränkte gebirgstechnische
Ausbildung und Ausrüstung unserer Gebirgs-
truppen, von einer Verwendungsbereitschaft
aller Truppen in einer dem Gebirgscharakter
unseres Landes entsprechenden Art sind wir
trotz den Weltkriegserfahrungen und der Ge-
birgskriegsrüstungen der andern noch
immer weit entfernt.

Die gebirgstechnische Ausbildung ist ganz
auf den Weg privater Kurse gewiesen, die
Teilnehmer erhalten nicht den Gradsold,
sondern nur eine kleine Entschädigung an die
Kosten und Versicherung. Es handelt sich
also nicht um die Leistung von obligatorischem

Militärdienst. Damit ist die Auslese
von vornherein stark beschränkt. Die Erfahrung

zeigt denn auch, dass es grösste Mühe
bereitet, Anwärter für das Gebirgsführer-
examen zu finden, da sich ganz offenbar die
geeignetsten Leute für die als Anhängsel
aufgezogene Sache nicht zur Verfügung stellen.

Der Versuch muss aber auch darum als
gescheitert betrachtet werden, weil die
bisherigen Kurse mit ungeheuer viel Theorie
und blutwenig Praxis ausgefüllt waren, weil
z. B. die Errettung aus Spalten da und dort
nach Methoden gelehrt wurde, die in der
praktischen Bergsteigerei sozusagen keine
Rolle spielen, sich auf jeden Fall bisher nur
an Idealspalten bewährt haben, während der
Vermeidung von Spaltengefahren, wie überhaupt

dem Vorbeugen alpiner Gefahren fast
gar keine Zeit geschenkt wurde. Gelegenheit

zu praktischen Führungen in Eis und
Fels gab es in diesen Kursen fast nicht, dafür

stundenlange Besprechungen in
Steinwurfnähe der Klubhütten. Merkwürdigerweise

wurden auch die gebirgserfahrenen
Offiziere des Instruktionskorps nicht zu diesen
Kursen herangezogen.

Aus diesen unbefriedigenden Erfahrungen
müssen ohne Zeitverlust die Konsequenzen
gezogen werden. Die alpine Sommer- und
Winterausbildung ist auf eine neue Basis zu
stellen. In erster Linie muss das System der
Freiwilligkeit verlassen werden, um die Auslese

nicht zu stark einzuengen und von
Zufällen abhängig zu machen. Sodann ist für
eine bergsteigerische Ausbildung, die nichts
anderes ist als eine Auswertung von
Berufserfahrungen, das Bergführerkorps heranzuziehen.

Die Anwärter für das Gebirgsführer-
Brevet müssen vor allem durch eine Schule
der Praxis gehen.

Aus «Ist unsere Armee für den Gebirgskrieg
gerüstet?» von einem Offizier der

Gebirgstruppe, N.Z.Z. 5. II. 1937.
da staunt der Laie, nämlich darüber, dass

es nicht längst so ist, wie es hier gefordert
wird, und nur der Fachmann wundert sich
über gar nichts mehr denn er hat längst
die tiefe Weisheit jenes berühmten
Ausspruchs eines alten Schweizer Obersten er-
fasst, der da sagte: «Das einzig Kriegsmäs-
sige an unserer Armee ist unser Kampf
gegen die Bureaukratie!»
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